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Bestimmung zugunsten der Wahl von zwei Frauen. In diesem Sinne hat
die Gemeindeversammlung Beschluss gefasst. Ein Beschwerdeführer
machte geltend, es sei zulässig, die Zahl der weiblichen Schulpflegemit-
glieder verbindlich festzusetzen.

Die Direktion des Innern — und nach ihr als letzte Rekursinstanz
auch der Ges.amfregJemTzgsr«/ — fcÄw'fe zföe

«/;. Wohl sind Frauen in die Schulpflpge wählbar; ihre Mitgliederzahl
unterliegt aber der Wahlfreiheit der Stimmberechtigten. Vom kantonalen
Recht aus kann von der Wahl von Frauen in die Schulpflege Umgang
genommen werden; es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Schul-
pflege ausschliesslich, mehrheitlich oder sonst in beliebiger Zahl mit
Frauen besetzt wird.

CHRONIK Schweiz
Die HemVzigizmg /reismmg,er EzYZzzeKgrMppezz konnte

nach einer Statutenrevision der freisinnig-demokratischen Partei der
Schweiz ihre Vertretung im Zentralvorstand von 2 auf 4 Personen erwei-
tern, im Hinblick auf eine bessere Vertretung aller Sprachgebiete. Es
wurden ausser der Zentralpräsidentin, Frau C. Ec&z&fer-iGaegz, Kreuz-
lingen, die folgenden Frauen gewählt: Frau //. Bern,
bisher, Mme J3or,e>/, Genf, und Mme E. Ez^com'-Eoretti, Lugano.

Am ordentlichen, Landestag der Z77M&Aä»gzge?2 in Bern wurde Frl.
E. Basel, zum dritten Stellvertreter des Landesobmannes gewählt.

Die Landwirtschaftskommission des Kantons Bern, gestützt auf die
Bestimmungen des eidgenössischen Landwirtschaftsgesetzes, ernannte ei-
ne kantonale Kommission für Berufsbildung. Vizepräsidentin ist Frau

Ehzepp-Rz'enz, Wichträch, die Präsidentin des Verbandes bernischer
Landfrauen.

Die iGrcEewEeÄörEe i>o« Wem/ß/ifiB hatte die Ein-
führung des kirchlichen Frauenstimm- und -Wahlrechts empfohlen, die
Stimmberechtigten der evangelischen Kirchgemeinde lehnten sie jedoch
mit 325 Nein gegen 292 Ja ab.

In Ar&o» sollen die Frauen auf dem Zirkularweg befragt werden,
ob sie das kirchliche Frauenstimmrecht wünschen.

KommzsHo« /wr m£erra<2i(:io««/e BezieEwwguw
Dieser Kommission sind vier neue Mitglieder beigetreten: Mlle Eli-

sabeth Bertschi, Genf, Frau Marlies Müller, Ligerz, Frau Dr. H. Schnei-
der-Gmür, Frau Betty Wehrli-Knobel, Zürich. Frl. Dr. Ida Somazzi,
Bern, die dieser Kommission seit ihrer Gründung im Jahr 1951 angehörte,
hat ihren Rücktritt genommen.

7



Zwei Ersatzmitglieder und zwei neue Mitglieder wurden in die Na-
tionale Schweizerische UNESCO-Kommission gewählt: Fräulein Iva Can-
toneggi, Lugano, Frl. Felicina Colombo, Locarno, Frl. Elisabeth Feller,
Horgen und Frl. Andrée Maret, Fribourg. Die Zahl der Frauen, die im
Arbeitsausschuss dieser nationalen Kommission mitarbeiten, ist von zwei
auf vier erhöht worden. Es sind dies Frau Dr. Marie Boehlen, Bern, Mlle
Felicina Colombo, Locarno, Mlle Anne-Marie Du Bois, Genf und Mlle
Laure Dupraz, Fribourg, der auch eines der Vicepräsidien übertragen
wurde. Mlle Anne-Marie Du Bois wurde zur Präsidentin der Abteilung
Naturwissenschaften ernannt.

In die Kommission für Volksgesundheit wurde Frau Dr. med. Ii.
Hopf-Lüscher, Thun, gewählt; in die Kommission für Liternationale Be-
Ziehungen und Frieden Frau D. Bindschedler-Robert, Bern.

ZhrefedoM <ies 5cÂîî/eizerz'scA0M Rofezz Arewsres

Als Nachfolgerin von Frau G. Haemmerli-Schindler wurde Mlle
D. Berthoud, Neuchâtel, gewählt.

(BSF) Von der Redaktion der „Schweiz. Blätter für Krankenpflege"
tritt nach 12jähriger Tätigkeit Schwester Aizpd nozz 5egesser, Luzern,
zurück. Sie wird für den deutschsprachigen Teil ersetzt durch Fräulein
.d. A. Z).e£>rzœ«er, Journalistin.

CHRONIK Ausland

(BSF) Die belgischen Frauen haben eine „gemeinsame Front" er-
richtet zur Bekämpfung der Revision des Alkoholgesetzes (das den Ver-
kauf von Spirituosen an öffentlichen Orten verbietet). An der Spitze
stand Dr. med. Vandervelde, Senatorin, Vioepräsidentin des belgischen
Frauenrates, die monatelang den Kampf in der eigenen Partei führte. In
der Presse wird nun die Frage nicht mehr erwähnt, und die Revisions-
pläne sind zusammengefallen.

(BSF) An der Generalversammlung des französischen Frauenrates
haben die Präsidentin, Mme Lefaucheux, eine Senatorin und eine Abge-
ordnete ihre Bemühungen auseinandergesetzt betr. Stimmrecht der mu-
selmanisohen Frauen im Rahmengesetz für Algerien.

Der französische Frauenrat hat an die muselmanischen Frauen Alge-
riens in französischer, arabischer und kabylischer Sprache eine Botschaft
erlassen, in der betont wird, die französischen Frauen wünschten für die
muselmanisohen Frauen die Verleihung derselben Rechte, die sie selbst
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